
Klubschule Migros Luzern 

KSLU 00 Personal KL Administration Reglement I 

Kursgeldrückerstattungen 

 

Gültig ab: 01. Januar 2014 ersetzt Version vom 01. April 2010  
Verantwortliche Stelle: KSLU/SL  Seite 1 von 1 

 
Kursgeldrückerstattungen für Kursleitende 
 
 

Geltungsbereich 
 
Die Jahreslimite für Rückerstattungen beträgt: 
 

 bis 79 Jahresstunden Unterricht keine Rückerstattung 

 ab 80 bis 159 Jahresstunden Unterricht Fr.  350.00 

 ab 160 bis 799 Jahresstunden Unterricht Fr.  500.00 

 ab 800 Jahresstunden Unterricht Fr.  1'000.00 
 
Als Berechnungsbasis gilt das Kalenderjahr und wird quartalsweise überprüft. 
 

Organisatorisches 
 
Kursleiter haben sich für den gewünschten Kurs anzumelden und erhalten anschliessend, wie alle 
übrigen Kursbesucher, einen Teilnehmerausweis. Die Kursgeldrückerstattung erfolgt quartalsweise 
mit der Lohnüberweisung gegen Rückgabe des Teilnehmerausweises und mit einer Zahlungsbestäti-
gung an das Personalbüro der Klubschule Migros Luzern. 
 
Mit Ausnahme der nachstehenden Kurse wird das Kursgeld für alle im Programm aufgeführten Ange-
bote zu 50% zurückerstattet. Aus steuerlichen Gründen wird pro Veranstaltung im Maximum 
Fr. 500.00 zurückerstattet. 
 
 
 

Ausnahmen 
 
Einzel- und Privatunterricht keine Rückerstattung 
Einzeleintritte und Platzmieten keine Rückerstattung 
Drittanbieter keine Rückerstattung 
Lehrgang für Sprachkursleitende siehe Spezialbestimmungen 
Lehrgang Ausbildung der Ausbildenden (AdA) siehe Spezialbestimmungen 
 
 
 

Spezielle Vereinbarungen 
 
Fitnesspark/One Training Centers  

Jahreskarten Rückerstattung 15% 

Sommerkartenangebote Rückerstattung 15% 

12er Mitarbeiterabo Fr. 260.00 Rückerstattung Fr. 60.00 

 
Golfpark  

Jahreskarten  Rückerstattung 15%  

 
Sportpark  

Sommer- und Winterclub Rückerstattung 15% 

Festplatzmieten (ganz oder halbjährig) 
nur auf 1/2 Platzhälfte 

Rückerstattung 15% 

 


